
Ratgeber Recht

Eintragung einer Marke
«Unsere Firma produziert erfolgreich Getränke. Leider ist es zuletzt ver-
mehrt vorgekommen, dass andere Anbieter unsere Produkte zu imitieren 
versuchen und dazu ähnliche Namen und Signete verwenden wie wir für 
unsere Waren. Können wir unsere Produkte als Marke schützen lassen?»

Eine Marke ist ein 
Zeichen, das geeignet 
ist, Waren oder Dienst-
leistungen eines Unter-
nehmens von solchen 
anderer Unternehmen 
zu unterscheiden. Der 
Konsument soll in der 
Lage sein, ein einmal 
geschätztes Produkt in 
der Menge des Angebots 
wiederzufinden und von 
anderen Produkten zu 
unterscheiden. Schutzfä-
hig ist jedes Zeichen, das 
grafisch darstellbar ist, 
z.B. Worte, Buchstaben, 
Zahlen, bildliche Darstel-
lungen oder dreidimensi-
onale Formen. Eingetra-
gen werden können reine 
Wort- oder Bildmarken 
wie auch kombinierte 
Wort-/Bildmarken. Die 
Eintragung wird auf 
Gesuch hin vom Eidge-
nössischen Institut für 
Geistiges Eigentum (IGE) 
in Bern vorgenommen, 
welches ein Markenre-
gister führt. Hinsichtlich 
der Eintragungsfähigkeit 
von Marken gibt es jedoch 
auch Einschränkungen. 
Vom Markenschutz aus-
geschlossen sind zunächst 
einmal Sachbezeichnun-
gen und Beschaffenheits-
angaben, unmittelbare 
Herkunftsangaben 
(Namen von Städten, 
Ortschaften, Regionen, 

Ländern usw.; diese 
sollen nur den ortsansäs-
sigen Produzenten zur 
Verfügung stehen) sowie 
elementare Zeichen und 
Farben (z.B. lateinische 
Buchstaben, geometri-
sche Grundformen oder 
einzelne Farben). Nicht 
geschützt werden können 
ferner irreführende 
(täuschende) Zeichen, die 
beim Konsumenten Er-
wartungen über die Her-
kunft bzw. Qualität der 
Ware/Dienstleistung oder 
die geschäftlichen Ver-
hältnisse des Anbieters 
wecken, welche nicht der 
Wirklichkeit entsprechen. 
Ebenfalls kein Schutz 
besteht schliesslich 
für rechts-, sitten- und 
ordnungswidrige Zeichen 
sowie für Marken, welche 
mit denjenigen anderer 
Anbieter verwechselbar 
sind. 

Namen und Signete für 
Getränke sind grundsätz-
lich als Marken schütz-
bar, sofern keiner der 
beschriebenen Schutzaus-
schlussgründe vorliegt. 
Ein Markenschutz, 
der fürs Erste 10 Jahre 
beträgt (Verlängerung ist 
möglich), macht hier auch 
Sinn. Er bewirkt ein Aus-
schliesslichkeitsrecht am 
eingetragenen Zeichen, 

was bedeutet, dass der 
Inhaber sich gegen jedes 
identische oder verwech-
selbare Zeichen zur Wehr 
setzen kann. Der Schutz 
ist schweizweit, zusätzlich 
ist eine internationale 
Hinterlegung für ausge-
wählte Länder möglich. 
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